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WERTUNG DER ANREGUNGEN 
 
 
Für den Bebauungsplan AUF DER GEWANN II in der Gemeinde HEI-
DENROD im OT DICKSCHIED fand die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 (1) BauGB in der Zeit vom 24.02. – 25.03.2021 statt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden mit Scoping wurde nach § 4 (1) 
BauGB durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden wurden mit Schreiben vom 28.04.2021 aufgefordert, bis ein-
schließlich zum 04.06.2021 eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Scoping vorgebrachten Anregungen 
der Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden ergibt sich nach sorgfältiger Abwägung die nachfolgende 
Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregungen gegenübergestellt 
ist. 
 
 
 
1. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT § 3 (1) BauGB 
 

Die Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 
24.02. bis 25.03.2021 statt. Der Entwurf zum Bebauungsplan wurde 
im Rathaus der Gemeinde Heidenrod zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich ausgelegt. Dabei wurde eine Anregung vorgebracht. Diese 
wird unter der Nummer 66 gewertet. 
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2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN § 4 (1) BauGB  
 
 KEINE STELLUNGNAHME 
 

Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 
Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung 
nach § 4 (1) BauGB keine Stellungnahme abgegeben: 

 

NR.  5 HESSEN WASSER GmbH, GROSS-GERAU 

NR.  6 HESSENFORST, Forstamt Bad Schwalbach, BAD 
SCHWALBACH 

NR.  9 LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE HESSEN, Abt. 
Bau- und Kunstdenkmäler, WIESBADEN 

NR. 10 LANDESBETRIEB BAU UND IMMOBILIEN HESSEN 
(LBIH), Niederlassung West, WIESBADEN 

NR. 11 HESSISCHES IMMOBILIENMANAGEMENT, Niederlas-
sung Wiesbaden, WIESBADEN 

NR. 12 FINANZAMT DES RHEINGAU-TAUNUS-KREISES, BAD 
SCHWALBACH 

NR. 13 BUNDESANSTALT FÜR IMMOBILIENAUFGABEN, Spar-
te Verwaltungsaufgaben, DÜSSELDORF 

NR. 17 POLIZEIPRÄSIDIUM WESTHESSEN, Polizeidirektion 
Rheingau-Taunus, BAD SCHWALBACH 

NR. 19 ENERGIEREGION TAUNUS GOLDENER GRUND GmbH 
& Co. KG, BAD CAMBERG 

NR. 21 WESTNETZ GmbH, DORTMUND 

NR. 25 FRAPORT AG, FRANKFURT 

NR. 28 DEUTSCHE POST CSG GmbH, Construction Manage-
ment Regionalbereich Frankfurt, FRANKFURT 

NR. 29 ZWECKVERBAND NATURPARK RHEIN-TAUNUS, ID-
STEIN 

NR. 31 RHEINGAU-TAUNUS-VERKEHRSGEMEINSCHAFT, 
BAD SCHWALBACH 

NR. 33 KREISHANDWERKERSCHAFT, WIESBADEN 

NR. 34 STAATLICHE TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HES-
SEN, FRANKFURT 

NR. 36 LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN, KASSEL 

NR. 37 HESSISCHER RUNDFUNK, FRANKFURT 

NR. 38 BISCHÖFLICHES ORDINARIAT, LIMBURG 

NR. 40 EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN-NASSAU, 
DARMSTADT 

NR. 41 SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (SDW), 
WIESBADEN 

NR. 42 NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND (NABU), Lan-
desverband Hessen, WETZLAR 

NR. 43 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCH-
LAND (BUND), Landesverband Hessen, FRANKFURT 

NR. 44 BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ, OV Heiden-
rod, HEIDENROD 

NR. 45 BOTANISCHE VEREINIGUNG FÜR NATURSCHUTZ IN 
HESSEN (BNVH) e.V., WETTENBERG 

NR. 46 LANDESJAGDVERBAND HESSEN e.V., BAD NAUHEIM 

NR. 47 JAGDGENOSSENSCHAFT DICKSCHIED, HEIDENROD 

NR. 48 VERBAND HESSISCHER SPORTFISCHER e.V., WIES-
BADEN 

NR. 49 HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE 
UND NATURSCHUTZ e.V. (HGON), ECHZELL 

NR. 50 DEUTSCHE GEBIRGS- UND WANDERVEREINE 
(DGW), WEILROD 
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NR. 51 DEUTSCHE BAHN NETZ AG, Ndlg. Mitte – Immobilien-
management, FRANKFURT 

NR. 53 STADT BAD SCHWALBACH 

NR. 54 STADT ELTVILLE 

NR. 55 STADT LORCH 

NR. 57 GEMEINDE AARBERGEN 

NR. 58 GEMEINDE HOHENSTEIN 

NR. 61 GEMEINDE SCHLANGENBAD 

NR. 62 FRAUENBEAUFTRAGTE DER GEMEINDE HEIDENROD 
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KEINE ANREGUNGEN 
 
 Die nachfolgend aufgeführten Träger öffentlicher Belange, sonstigen 

Behörden und Nachbargemeinden haben im Rahmen der Beteiligung 
nach § 4 (1) BauGB mitgeteilt, dass sie keine Anregungen vorzubrin-
gen haben: 
 
NR.  3 AMT FÜR BODENMANAGEMENT LIMBURG 

NR.  4 HESSEN MOBIL, Straßen- und Verkehrsmanagement, 
WIESBADEN 

NR.  8 HESSEN ARCHÄOLOGIE, Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, WIESBADEN 

NR. 14 BUNDESAMT FÜR INFRASTRUKTUR, UMWELT-
SCHUTZ UND DIENSTLEISTUNGEN DER BUNDES-
WEHR, BONN 

NR. 15 EISENBAHNBUNDESAMT, FRANKFURT 

NR. 16 BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT, Arbeitsamt Wiesbaden, 
WIESBADEN 

NR. 20 WASSERBESCHAFFUNGSVERBAND RHEINGAU-
TAUNUS, WIESBADEN 

NR. 24 UNITY MEDIA HESSEN GmbH & Co. KG, KASSEL 

NR. 27 DFS DEUTSCHE FLUGSICHERUNG GmbH, LANGEN 

NR. 32 INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER, WIESBADEN 

NR. 35 DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH 

NR. 39 LANDESVERBAND DER JÜDISCHEN GEMEINDEN IN 
HESSEN, FRANKFURT 

NR. 52 STADT TAUNUSSTEIN 

NR. 56 STADT OESTRICH-WINKEL 

NR. 59 VERBANDSGEMEINDE AAR-EINRICH 

NR. 60 VERBANDSGEMEINDE NASTÄTTEN 
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3. WERTUNG DER ANREGUNGEN 

 
Zu den im Rahmen der Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) und frühzeiti-
gen Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB vorgebrachten Anre-
gungen aus der Bürgerschaft, der Träger öffentlicher Belange, sons-
tigen Behörden und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfältiger 
Abwägung durch die Gemeindevertretung Heidenrod die nachfolgen-
de Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregungen gegenüber-
gestellt ist.  
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Regionalplanung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Bodenschutz: 
Der Hinweis wird zu organoleptischen Verunreinigungen wird den textli-
chen Festsetzungen hinzugefügt. 
 
 
Zu Vorsorgender Bodenschutz: 
Die Ausführungen zum vorsorgenden Bodenschutz werden im Umweltbe-
richt ergänzt. 
 
 
 
Zu Abwasser, anlagenbezogener Bodenschutz: 
Die Untere Wasserbehörde hat eine Stellungnahme abgegeben. Die Wer-
tung hierzu erfolgt auf den Seiten 12 und 13. 
 
Zu Bergaufsicht: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Kampfmittelräumdienst: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Heidenrod sieht 
keine Veranlassung den Kampfmittelräumdienst separat zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
Zu Planungsrecht: 
Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Fortschreibung angepasst. 
Der Hinweis auf die Genehmigungspflicht eines vorzeitigen Bebauungs-
planes wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Zweckbestimmung „Wandertourismus“ wird im Bebauungsplan fest-
gesetzt. 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 
Unter A wird die PKW-Parkfläche als zulässige Nutzung ergänzt, auch 
wird eine Maximal-Größe der Hütte festgesetzt und der Punkt 3 (1. Spie-
gelstrich) wird konkretisiert. 
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NR.  1 REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
Zu Fachdienst III.2 – Umwelt: 
Immissionsschutz: 
Aufgrund der topografischen Gegebenheiten (die geplante Hütte ist dem 
Tal zugewandt) und der deutlichen Entfernung der nächsten Wohngebäu-
de (115 m) wird keine Veranlassung gesehen, die Immissionssituation 
gutachterlich zu untersuchen. Darüber hinaus wird die Zweckbestimmung 
eindeutig definiert.  
 
Der bestehende Ortsrand von Dickschied ist als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) gem. Baunutzungsverordnung (BauNVO) einzustufen. Nach § 4 
BauNVO sind in einem WA Schank- und Speisegaststätten zulässig. Auf-
grund der bestehenden umliegenden Nutzungen sind keine Konfliktpoten-
zale zu erkennen. Die städtebauliche Ausgestaltung der näheren Umge-
bung mit Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrgerätehaus, Versammlungs-
raum der Feuerwehr, Kindertagesstätte, ev. Kirche, Kinderspielplatz, 
Sport und Bolzplatzgelände, öffentliche Grill- und Vereinshütte sowie 
Wohnhäusern stellt somit die Grundlage der Beurteilung dar, dass sich 
dieses Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Der Nachweis über den naturschutzrechtlichen Ausgleich erfolgt im 
nächsten Planungsschritt. Es wird eine qualifizierte Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erstellt. Für den gesamten Geltungsbereich wer-
den Festsetzungen zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern einschl. 
Eingrünung ergänzt. 
 
Untere Wasserbehörde - Abwasserentsorgung: 
Der Hinweis auf den öffentlichen Kanal wird zur Kenntnis genommen. Es 
ist ein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vorgese-
hen. Diesbezüglich wird die Begründung entsprechend ergänzt. Ein 
Nachweis über die ordnungsgemäße Entwässerung wird der unteren 
Wasserbehörde im Bauantragsverfahren vorgelegt. Ein entsprechender 
Hinweis wird den Textlichen Festsetzungen hinzugefügt. 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
Untere Wasserbehörde - Niederschlagswasser: 
Das Niederschlagswasser wird auf Grundstück versickert.  
Ein nachrichtlicher Hinweis zur Erlaubnispflicht für die Versickerung von 
Niederschlagswasser wird im Bebauungsplan ergänzt. 
Die Anmerkungen zum Arbeitsblatt werden als Hinweis zu den Textlichen 
Festsetzungen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst III.3, Brandschutz - Verkehrsanbindung: 
Die Anmerkungen zu der Verkehrsanbindung werden zur Kenntnis ge-
nommen und bei der Umsetzung des Bauvorhabens berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst III.3, Brandschutz - Löschwasserversorgung: 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis genom-
men. 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
Fachdienst III.3, Brandschutz - Hydranten: 
Die Anmerkungen zu Hydranten werden zur Kenntnis genommen und bei 
der Umsetzung des Bauvorhabens berücksichtigt. 
 
 
 
Fachdienst III.4 – Bauaufsicht: 
 
Zu 1.: 
Die Legende wird an die Planurkunde angepasst. 
 
Zu 2.: 
Der verkehrlichen Erschließung bzw. Anbindung ist in der Begründung 
bereits ein eigenes Kapitel gewidmet. 
 
Zu 3.: 
Die bauordnungsrechtliche Vorschrift zur Höhenbegrenzung des Baukör-
pers wird entsprechend dem Hinweis konkretisiert. 
 
Zu 4.: 
Der Höhenbezugspunkt ist mit der natürlichen Geländeoberfläche bereits 
ausreichend definiert. 
 
Zu 5.: 
Die bauordnungsrechtliche Vorschrift wird so geändert, dass die Errich-
tung von Stellplätzen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
grenze zulässig ist. 
 
Zu 6.: 
Die grünordnerischen Festsetzungen werden vor dem nächsten Pla-
nungsschritt konkretisiert. 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
Zu 8.: 
Die grünordnerischen Festsetzungen werden vor dem nächsten Pla-
nungsschritt konkretisiert. 
 
 
Zu 9.: 
Der abgebildete Grundriss stellt nur eine beispielhafte Baugestaltung dar. 
Die sanitären Einrichtungen werden in den Baukörper integriert. 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst III.4 – Denkmalschutz: 
Die Anmerkungen zum Denkmalschutz werden den textlichen Festset-
zungen als Hinweis hinzugefügt. 
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NR.  2   RHEINGAU-TAUNUS-KREIS, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
Zu Eigenbetrieb Abfallwirtschaft: 
Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
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NR.  7 AMT FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM, UMWELT, VETERINÄR-

WESEN UND VERBRAUCHERSCHUTZ, HADAMAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kompensation des Eingriffs sind keine Ausgleichsmaßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Produktionsflächen vorgesehen. Die Kompensation 
erfolgt durch in Inanspruchnahme des Ökokontos der Gemeinde Heiden-
rod. 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung wird vor dem nächsten 
nächsten Planungsschritt durchgeführt und das Ausgleichsdefizit quantifi-
ziert. 
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NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Möglichkeiten zur Stromversorgung werden vor der Umsetzung des 
Bauvorhabens geprüft. 
 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Umsetzung des Bauvorhabens beachtet. 
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NR. 18 SYNA GmbH, IDSTEIN 
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NR. 22 PLEDOC, ESSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Unternehmen wird in weiteren Planungsverlauf beteiligt. Die Kom-
pensation erfolgt durch in Inanspruchnahme des Ökokontos der Gemein-
de Heidenrod. 
 
 
 



GEMEINDE HEIDENROD / OT DICKSCHIED          Seite 21 
B-PLAN „Auf der Gewann II“ 

 

 
 
 

 
NR. 22 PLEDOC, ESSEN 

 
 
 
 



GEMEINDE HEIDENROD / OT DICKSCHIED          Seite 22 
B-PLAN „Auf der Gewann II“ 

 

 
 
 

 
NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GmbH, MAINZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind keine Straßen bzw. Gehwege innerhalb des Geltungsbereiches 
vorgesehen. 
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NR. 23 DEUTSCHE TELEKOM NETZPRODUKTION GmbH, MAINZ 

 
 
 
 
 
 
Sofern ein Anschluss an das Netz der Telekom erfolgen soll, wird recht-
zeitig eine entsprechende Abstimmung durchgeführt. 
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NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN, FRANKFURT 
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NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN, FRANKFURT 
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NR. 26 DEUTSCHE BAHN SERVICE IMMOBILIEN, FRANKFURT 
 
 
Die Informationen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Einrich-
tungen bzw. Bau-/Planungsvorhaben der Deutschen Bahn AG sind nicht 
betroffen. 
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NR. 30 RHEIN-MAIN-VERKEHRSVERBUND GmbH, HOFHEIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anbindung des ÖPNV wird in die Begründung mit aufgenommen. 
Der Hinweis auf die barrierefreie Ausgestaltung der Haltestellen wird zur 
Kenntnis genommen und seitens der Gemeinde Heidenrod geprüft. 
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NR. 63 ORTSBEIRAT DICKSCHIED 

 
 
 
 
 
 
 
Die Regelung der Öffnungs- und Schließungszeiten ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanes. 
 
Der bestehende Ortsrand von Dickschied ist als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) gem. Baunutzungsverordnung (BauNVO) einzustufen. Nach § 4 
BauNVO sind in einem WA Schank- und Speisegaststätten zulässig. Auf-
grund der bestehenden umliegenden Nutzungen sind keine Konfliktpoten-
zale zu erkennen. Die städtebauliche Ausgestaltung der näheren Umge-
bung mit Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrgerätehaus, Versammlungs-
raum der Feuerwehr, Kindertagesstätte, ev. Kirche, Kinderspielplatz, 
Sport und Bolzplatzgelände, öffentliche Grill- und Vereinshütte sowie 
Wohnhäusern stellt somit die Grundlage der Beurteilung dar, dass sich 
dieses Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
Das Bauvorhaben, das dem Wandertourismus dienen soll, befindet sich in 
ortsabgewandter Lage in ca. 115 m Entfernung zu den nächstgelegenen 
Wohnhäusern. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die vor-
handene Wohnbebauung im Sinne des Immissionsschutzes nicht beein-
trächtigt wird. Die Gemeinde Heidenrod sieht folglich auch keine Veran-
lassung, ein Schallgutachten in Auftrag zu geben. 
Eine Außenbeschallung ist nicht vorgesehen. 
Eine etwaige Vermietung des Gebäudes ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes. 
Der Nachweis der Stellplätze ist im Baugenehmigungsverfahren zu er-
bringen. Zur Verfügung steht die Fläche, die bereits bisher als Wander-
parkplatz genutzt wird. 
 
Die Bezeichnung des Baugebietes im Punkt 1.7.3 wird geändert. 
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NR. 64  HERR MICHAEL BORHAUER, BAD SCHWALBACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist ein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage vorge-
sehen. Diesbezüglich wird die Begründung entsprechend ergänzt.  
 
Die zulässige Grundfläche für das Gebäude wird im Bebauungsplan mit 
130 m2 innerhalb des ausgewiesenen Baufensters festgesetzt. 
 
Der Hinweis auf die Rigolenversickerung wird begrüßt. 
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NR. 65 GEMEINDE HEIDENROD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verlauf der Wasserleitung und die Anmerkungen zum Anschluss der 
Wanderhütte werden zur Kenntnis genommen. 
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NR. 65 GEMEINDE HEIDENROD 
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NR. 66 FAMILIE LAUSMANN, HEIDENROD-DICKSCHIED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine etwaige Vermietung des Gebäudes ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanes. Das ausgewiesene Sondergebiet dient der Erholung und er-
hält die Zweckbestimmung „Wandertourismus“. Die geplante Nutzung 
muss diese Zweckbestimmung erfüllen. 
 
Der bestehende Ortsrand von Dickschied ist als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) gem. Baunutzungsverordnung (BauNVO) einzustufen. Nach § 4 
BauNVO sind in einem WA Schank- und Speisegaststätten zulässig. Auf-
grund der bestehenden umliegenden Nutzungen sind keine Konfliktpoten-
zale zu erkennen. Die städtebauliche Ausgestaltung der näheren Umge-
bung mit Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehrgerätehaus, Versammlungs-
raum der Feuerwehr, Kindertagesstätte, ev. Kirche, Kinderspielplatz, 
Sport und Bolzplatzgelände, öffentliche Grill- und Vereinshütte sowie 
Wohnhäusern stellt somit die Grundlage der Beurteilung dar, dass sich 
dieses Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. 
 
 
Das Bauvorhaben, das dem Wandertourismus dienen soll, befindet sich in 
ortsabgewandter Lage in ca. 115 m Entfernung zu den nächstgelegenen 
Wohnhäusern. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die vor-
handene Wohnbebauung im Sinne des Immissionsschutzes nicht beein-
trächtigt wird. Die Gemeinde Heidenrod sieht folglich auch keine Veran-
lassung, ein Schallgutachten in Auftrag zu geben. 
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Eine Außenbeschallung ist nicht vorgesehen. 
Die Regelung der Öffnungs- und Schließungszeiten ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanes. 
 
 
Die Vermietung des Gebäudes ist nicht Gegenstand des Bebauungspla-
nes. Dieser sorgt lediglich für das Baurecht. Vereinbarungen über die 
Nutzung, Öffnungszeiten und Vermietung sind außerhalb des Bebau-
ungsplanes zwischen der Gemeinde Heidenrod und dem/der Betreiber/in 
zu treffen. 
 
Das ausgewiesene Sondergebiet dient der Erholung und erhält die 
Zweckbestimmung „Wandertourismus“. Die geplante Nutzung muss diese 
Zweckbestimmung erfüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Wiesbaden, den 15.06.2021  .................................... 

     Merkel (MM) 
     WA-3321-Scoping 


